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Wirtschaftssanktionen und
Menschenrechte

Wirtschaftssanktionen zur Durchsetzung
politischer Ziele sind seit langem im Ge-
brauch. In einer Welt, die ohne Kriege aus-
kommen soll, sind sie als Zwangsmittel
manchmal unverzichtbar. In den letzten
Jahrzehnten ist es aber zu einer inflationsar-
tigen Verbreitung ihrer Anwendung gekom-
men. Am bekanntesten wurden die Sanktio-
nen gegen Kuba, Haiti, Jugoslawien, den
Irak und Afghanistan. (dazu E. Ellis, The
Ethics of Economic Sanctions, in: Internet
Ecyclopedia of Philosophy). Juristisch han-
delt es sich um das Verbot des Staates A an
die seiner Jurisdiktion unterstehenden Per-
sonen, mit Staat B Wirtschaftsbeziehungen
zu unterhalten, im amerikanischen Sprach-
gebrauch Prim�rsanktion (primary sanc-
tion). Die secondary sanction (Sekund�r-
sanktion) bezeichnet Erweiterungsformen,
wonach A auch Personen, die nicht seiner
Jurisdiktion unterliegen, mit Nachteilen be-
droht, wenn sie der primary sanction nicht
gehorchen. Die Auswirkungen von Wirt-
schaftssanktionen auf die Bev�lkerung des
sanktionierten Staates k�nnen verheerend
sein, und ihr Erfolg ist dennoch oft zweifel-
haft. Vgl. z. B.Wikipedia (Jan. 2022), Stich-
wort: United States embargo against Cuba:

„A 2015 report in Al Jazeera estimated that
the embargo had cost the Cuban economy
$1.1 trillion [f�r uns also: Billionen] in the
55 years since its inception… But the em-
bargo has never been effective at achieving

its principal purpose: forcing Cuba’s revolu-
tionary regime out of power or bending it to
Washington’s will.“

Die UNICEF sch�tzte, dass die von der UNO
gegen den Irak verh�ngten Wirtschaftssank-
tionen zum Tod von 500 000 Kindern auf-
grund von Unterern�hrung und Krankheiten
gef�hrt haben. Die Sanktionen gegen Afgha-
nistan drohen, dort eine landesweite Hun-
gersnot auszul�sen. Diese Folgen von Wirt-
schaftssanktionen sind unvertretbar. Es stellt
sich daher neben der ethischen auch die
rechtliche Frage nach deren Rechtfertigung.
Die Sanktionen sollen den sanktionierten
Staat treffen, sodass die Erm�chtigungs-
grundlage im V�lkerrecht gesucht werden
muss. Das Problem von „privatrechtlichen“
Maßnahmen staatsgleicher Megaunterneh-
menisthier nichtzuvertiefen.

F�r UN-Sanktionen folgt die Erm�chti-
gungsgrundlage aus Art. 39 ff. UN–Charta.
Wenn der Sicherheitsrat feststellt, dass von
einem Staat eine Gefahr f�r den Weltfrieden
ausgeht, kann er zur Abwehr nach Art. 41
Wirtschaftssanktionen beschließen. Der Be-
griff Weltfrieden wird offenbar sehr weit
ausgelegt. Heute versteht man darunter auch
schwere Menschenrechtsverletzungen ge-
gen das eigene Volk.

Einzelsanktionen wie die im Januar 2022
von derStaatengruppeECOWASgegenMali
verh�ngten oder die zahlreichen F�lle von
Prim�r- und Sekund�rsanktionen der USA,
etwa gegen den Iran (vgl. Aden, RIW 2020,
H. 3, Die erste Seite), m�ssen aus dem allge-
meinen V�lkerrecht gerechtfertigt werden.
Dieses ist als (V�lker-)Gewohnheitsrecht
bisher nicht schriftlich festgelegt. Die Fest-
stellung von verbindlichen Normen ist daher
oft schwierig und ihr Geltungsbereich kon-
trovers. Pure Macht hilft dannschon mal dem
Recht etwas nach (mit der Gefahr machtpoli-
tischmotivierterWirtschaftssanktionen).

Die Sanktion des Staates A bzw. der UNO
soll den Staat B treffen. Dabei ist zu unter-
scheiden. Ist der Staat B gemeint oder dessen
Volk? Wird den B�rgern von Averboten, mit
dem Staat B Handel zu treiben oder auch, mit
Personen in B Handel zu treiben (z. B. Im-/
Export von Konsumg�tern zum privaten Ge-
brauch)? Offenbar ist meist Letzteres ge-
meint. Der gezielt erzeugte Mangel soll die
B�rger von B gegen ihre Regierung im Sinne

der Sanktionsziele aufbringen. Das ist aber
ein massiver Eingriff von A bzw. der UNO in
die inneren Angelegenheiten von B und ver-
st�ßt gegen Art. 2 Nr. 4 und 7 UN-Charta.
Die systematische Stellung von Art. 2 im 1.
KapitelderChartaenth�ltAuslegungsvorga-
ben f�r die folgenden Art. der Charta, auch

f�r Art. 41. Dieser d�rfte daher entgegen der
eingerissenen Praxis dahin auszulegen sein,
dass sich die darin genannten Maßnahmen
nur gegen den Staat als V�lkerrechtssubjekt
richten d�rfen, nicht aber gegen dessen Be-
v�lkerung.EssollenalsoGesch�fte mitkriti-
schen G�tern unterbunden werden wie Waf-
fenk�ufe, Staatsfinanzierung durch Bege-
bung oder Vermittlung von Anleihen, Liefe-
rung vonAbh�ranlagen usw. Wenn die Sank-
tion auch die Bev�lkerung treffen soll, muss
dies gesagt werden und eigens damit begr�n-
det werden, dass die in Art. 39 festgestellte
Gefahr von der Bev�lkerung in B ausgeht.
Rassische und religi�se Emotionen k�nnen,
wie die Schl�chtereien in Ruanda (1994) zei-
gen, aus der Tiefe einer Volksmasse �ber-
schwappen. Dagegen k�nnte eine Sanktion,
welche die t�glichen Bedarfsg�ter ver-
knappt,u. U.helfen.

Hinzu kommt, dass, wenn die Sanktion von
A auch die B�rger von B meint, das ein An-
schlag auf deren Menschenrechte ist, zu de-
nen auch die Freiheit der wirtschaftlichen
Bet�tigung im Rahmen der verfassungsm�-
ßigen Ordnung (vgl. in Deutschland Art. 2
GG) ihres Staates B geh�rt. Eine solche Aus-
weitung der ausw�rtigen Gewalt von A zula-
sten von B d�rfte v�lkerrechtswidrig sein
(vgl. Aden, Internationales privates Wirt-
schaftsrecht, 2. Aufl. 2009, S. 48). M.E.
muss daher �ber die Festlegung folgender
v�lkerrechtlicher Axiome diskutiert wer-
den:

1. Wirtschaftssanktionen gegen einen Staat
betreffen nicht die wirtschaftliche Bet�ti-
gung von und mit dessen Bev�lkerung.

2. Soll eine Wirtschaftssanktion auch die
Bev�lkerung erfassen, ist diese nur recht-
m�ßig, wenn das gesondert begr�ndet und
zugleich Vorsorge gegen unn�tige Leiden
der Bev�lkerung getroffen wird.

3. Die Rechtm�ßigkeit der Wirtschaftssank-
tion kann von Amts wegen vom Internatio-
nalen Gerichtshof (IGH) gepr�ft werden.

Mehr Schutz der
Zielbev�lkerung
bei Wirtschafts-
sanktionen!

Der Autor
ist Pr�sident des Oberkirchenrates a. D.,
ehemaliger Professor an der FH Essen und
Autor zahlreicher wirtschaftsrechtlicher
Ver�ffentlichungen.
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